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Kleine Anfrage des Abgeordneten Sebastian Wippel, AfD-Fraktion
Drs.-Nr.: 6/10360
Thema: Straftaten linksradikaler und linksextremistischer Personen

Sehr geehrter Herr Präsident,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die
Kleine Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung:

Die Fragen zielen offenkundig darauf ab, über die Auskunft auch Informati-
onen zur Einstufung von Gefährderni im konkreten Einzelfall zu erlangen.

Vor diesem Hintergrund verweist die Staatsregierung noch einmal auf frühe-
re Antworten zu dieser Thematik2, wonach durch die Länder lediglich Ten-
denzen in Form von Größenordnungen veröffentlicht werden.

Die Nennung von konkreten Angaben zu Gefährdern könnte im extremisti-
schen bzw. terroristischen Spektrum Rückschlüsse auf operative Schwer-
punkte der Sicherheitsbehörden ermöglichen.

Damit würden spezifische Informationen — möglicherweise auch feindlich
gesinnten Kräften — im In- und Ausland zugänglich gemacht und ihnen
dadurch die Möglichkeit von Einblicken in die Arbeit der Sicherheitsbehör-
den sowie zu seiner systematischen Analyse eröffnet.

Hierdurch entsteht die Gefahr, dass Fähigkeiten, Methoden und Informati-
onsquellen der Sicherheitsbehörden aufgeklärt würden. Dass dies nicht ge-
schieht, muss zum Schutz der Arbeitsfähigkeit der Sicherheitsbehörden und
der damit verbundenen mittelbaren Beeinträchtigung der Sicherheitsinteres-
sen des Freistaates Sachsen und der Bundesrepublik Deutschland zwin-
gend sichergestellt werden. Darüber hinaus ließen sich anhand solcher In-
formationen unter Umständen auch Rückschlüsse auf laufende — oder auch
nicht laufende — Ermittlungsmaßnahmen ziehen. Dadurch besteht die Ge-

1 Beieinem Gefährder handelt es sich nach der gemeinsamen Definition von Bund

und Ländern um eine Person, zu der bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen,
dass sie politisch motivierte Straftaten von erheblicher Bedeutung, insbesondere
solche im Sinne des § 100a StPO, begehen wird.
2 Vgl. Drs.-Nrn. 6/8203, 6/9156 und 6/10120.
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nicht laufende — Ermittlungsmaßnahmen ziehen. Dadurch besteht die Gefahr, dass
potenzielle Straf- und Gewalttäter aus dem extremistischen bzw. terroristischen Spekt-
rum ihr Vorgehen entsprechend anpassen und so die Maßnahmen der Behörden er-
schweren.

Vor diesem Hintergrund haben sich die polizeilichen Fachgremien von Bund und Län-
dern dazu verständigt, dass durch die Länder zu Gefährdern lediglich Tendenzen in
Form von Größenordnungen veröffentlicht werden.

Die aufgeführten Gründe hindern auch eine Weitergabe diesbezüglicher Einzelheiten in
einer nichtöffentlichen Sitzung des Landtages oder mit entsprechendem Geheimhal-
tungsvermerk. Operative Vorgänge gerade zu potenziellen Straf- und Gewalttätern aus
dem extremistischen bzw. terroristischen Spektrum bedürfen besonderer Geheimhal-
tung. Auch bei einer unter solchen Umständen erfolgenden Bekanntgabe ist im vorlie-
genden Fall nicht mit Sicherheit auszuschließen, dass konkrete Informationen zu Ge-
fährdern an Personen gelangen, die letztlich ihrerseits aus den veröffentlichten Bezü-
gen und aus ihren sonstigen Kenntnissen auf entsprechende Angaben schließen kön-
nen. Jenen könnte dadurch Gelegenheit gegeben werden, möglicherweise in Betracht
kommende Gefahrenabwehr- bzw. Ermittlungsmaßnahmen durch gezieltes Unterlaufen
zu vereiteln. Auch innerhalb der polizeilichen Sachbearbeitung hat aus diesem Grund
nur ein begrenzter Kreis Zugriff auf die Gefährder-Unterlagen.

Frage 1:
Wie viele der Straftaten nach §§ 109d bis 109f StGB, § 129a und § 129b StGB, 306
bis 306c StGB, § 308 Absätze 1 bis 3 StGB, § 315 Absatz 3 StGB oder § 315 b Ab-
satz 3 StGB wurden in den Jahren 2015, 2016 und im Jahr 2017 begangen, die der
PMK Links bzw. linksmotivierten Tatverdächtigen zuzuordnen sind? (Bitte nach
Straftatbestand und Jahr aufgliedern und der Angabe ob ein Tatverdächtiger er-
mittelt werden konnte.)

Ausweislich des Kriminalpolizeilichen Meldedienstes in Fällen Politisch motivierter Kri-
minalität (KPMD-PMK) sind seit dem 1. Januar 2015 insgesamt 77 fragegegenständli-
che Straftaten in Sachsen registriert und dazu bislang insgesamt 17 Tatverdächtige
(TV) ermittelt worden. Im Einzelnen:

Delikt
2015 2016 2017

Fälle TV Fälle TV Fälle TV

§§ 306 bis 306c StGB 15 6 26 1 17 -

§ 308 StGB 2 2 1 2 2 -

§ 315 b StGB 8 2 4 4 2 -

Quelle: Landeskriminalamt, KPMD-PMK (Stand: 10. August 2017)

Es wird darauf hingewiesen, dass die bisherigen Angaben für 2017 nicht abschließend
sind und durch die laufende Erfassung Änderungen unterliegen.
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Frage 2:
Wie viele der unter 1. genannten Personen sind bereits wegen einer oder mehre-
rer der unter 1. genannten Straftaten verurteilt worden und um welche Straftaten
hat es sich jeweils gehandelt?

Bislang sind sieben der o. g. Tatverdächtigen wegen § 306 StGB und ein Tatverdächti-
ger wegen § 308 StGB verurteilt worden.

Frage 3:
Bei wie vielen der unter 1. genannten Personen liegen Tatsachen vor, welche die
AnnahOe rechtfertigen, dass sie eine oder mehrere der unter 1. genannten Straf-
taten Agehen werden?

Es witd au7die Vorbemerkung sowie die Antwort der Staatsregierung auf die Frage 2
der Kleine' Anfrage Drs.-Nr. 6/10120 verwiesen.

Mit flteundlichen Grüßen

'
Märkus Ulbig
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